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Verzicht auf Kürzung der Leistung bei grob fahrlässigem Verhalten  BeurkT 2850 
 
 
Bearbeitungshinweise 
 
 
• auf Vereinbarung gegen Beitragszuschlag von 10% ( auf die Jahresprämie des ganzen Vertrages ) 
• veränderter Text ab Bibl-Einsatz 12.2009; gilt auch rückwirkend für alle Verträge ab 07.2009 
 
 
Anwendungsbereich 
FINH – bis zu einer Vertrags-VSu von 500.000 EUR 
FIMO – bis zu einer Vertrags-VSu von 2,5 Mio EUR 
FEA – bis zu einer Vertrags-VSu von 2,5 Mio EUR 
LINH – bis zu 100 ha 
Glas 
 
 
Klauseltext 
 
 
Verzicht auf Kürzung der Leistung bei grob fahrlässigem Verhalten – BeurkT 2850 
 
 
Wir verzichten bei Schäden bis  20.000 EUR darauf, wegen grober Fahrlässigkeit unsere 
Leistung zu kürzen; wir kürzen nur den Teil des Schadens, der 20.000 EUR übersteigt.  Der 
Betrag des Schadens bestimmt sich zunächst ohne Anrechnung von Unterversicherung,  
Selbstbehalt und Entschädigungsgrenzen. Die Anrechnung dieser Tatbestände bleibt vom 
Kürzungsverzicht unberührt und erfolgt dann im weiteren Weg der Entschädigungsberechnung. 
Der Kürzungsverzicht gilt nicht, wenn Sie nach Schadeneintritt Ihre Auskunfts- und 
Aufklärungspflichten verletzen.   
 


